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Art. 98 Aufgabenübertragung durch den Bundesrat 
Der Bundesrat kann der Zollverwaltung den Vollzug dringlicher Bundesaufgaben im 
Bereich des grenzüberschreitenden Verkehrs übertragen. 

Art. 99 Leistungsziele 
Das Departement kann der Zollverwaltung periodisch Leistungsziele für die Erfül-
lung ihrer Aufgaben setzen. 

3. Kapitel: Befugnisse 

Art. 100 Allgemeine Befugnisse 
1 Die Zollverwaltung ist zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben, insbesondere 
um den ordnungsgemässen Verkehr von Personen und Waren über die Zollgrenze zu 
gewährleisten und um zur inneren Sicherheit des Landes und zum Schutz der 
Bevölkerung beizutragen, namentlich befugt: 

a. den Verkehr von Personen zu kontrollieren, namentlich: 
1. deren Identität, 
2. deren Berechtigung zum Grenzübertritt, 
3. deren Berechtigung zum Aufenthalt in der Schweiz; 

b. die Identität von Personen festzuhalten; 
c. den Verkehr von Waren zu kontrollieren; 
d. im Grenzraum nach Personen und Sachen zu fahnden; 
e. den Grenzraum zu überwachen. 

1bis Soweit das vorliegende Gesetz keine besonderen Bestimmungen enthält, ist das 
Zwangsanwendungsgesetz vom 20. März 200817 anwendbar.18 
2 Die Zollverwaltung bezeichnet im Einzelnen das Personal, das polizeilichen Zwang 
und polizeiliche Massnahmen anwenden darf und dem die Befugnisse nach den 
Artikeln 101–105 im Einzelnen zustehen.19 

Art. 101 Anhalten und Abtasten 
1 Die Zollverwaltung darf eine Person anhalten und befragen, wenn Umstände die 
Annahme rechtfertigen, dass sie sachdienliche Angaben für die Erfüllung einer der 
Zollverwaltung obliegenden Aufgabe machen kann. 
2 Eine Person darf abgetastet werden, wenn: 

  

17 SR 364 
18 Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Zwangsanwendungsgesetzes vom 20. März 2008,  

in Kraft seit 1. Jan. 2009 (SR 364). 
19 Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des Zwangsanwendungsgesetzes vom 20. März 2008,  

in Kraft seit 1. Jan. 2009 (SR 364). 
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a. der Verdacht besteht, dass von ihr eine Gefährdung ausgeht oder dass sie 
Waffen oder andere Gegenstände, die sicherzustellen sind, mit sich führt; 
oder 

b. die Voraussetzungen für eine vorläufige Festnahme erfüllt sind. 

Art. 102 Körperliche Durchsuchung und Untersuchung 
1 Die Zollverwaltung darf eine Person körperlich durchsuchen oder sie körperlich 
untersuchen lassen, wenn: 

a. der Verdacht besteht, dass von der Person eine Gefährdung ausgeht oder dass 
sie Gegenstände, die sicherzustellen sind, mit sich führt; oder 

b. die Voraussetzungen für eine vorläufige Festnahme erfüllt sind. 
2 Die körperliche Durchsuchung muss von einer Person gleichen Geschlechts vor-
genommen werden; Ausnahmen sind nur gestattet, wenn die Durchsuchung keinen 
Aufschub duldet. 
3 Die körperliche Untersuchung darf nur von einer Ärztin oder einem Arzt vor-
genommen werden. 

Art. 103 Festhalten der Identität einer Person 
1 Die Zollverwaltung darf durch Fotografieren oder durch Abnahme biometrischer 
Daten die Identität einer Person festhalten, sofern: 

a. diese Person begangener oder möglicherweise bevorstehender schwerer 
Widerhandlungen verdächtigt wird; oder 

b. ein anderer Erlass das Festhalten der Identität von Personen vorsieht. 
2 Der Bundesrat legt fest, welche biometrischen Daten abgenommen werden dürfen. 

Art. 104 Sicherung von Beweismitteln und vorläufige Beschlagnahme 
1 Die Zollverwaltung kann alle erforderlichen Massnahmen zur Sicherung von 
Beweismitteln ergreifen, die in einem Strafverfahren verwendet werden können. 
2 Sie beschlagnahmt Gegenstände und Vermögenswerte, die voraussichtlich der 
Einziehung unterliegen. 
3 Sie übermittelt Gegenstände, Vermögenswerte und Beweismittel nach den Absätzen 
1 und 2 unverzüglich der zuständigen Behörde. 

Art. 105 Abführen und vorläufige Festnahme 
1 Die Zollverwaltung darf eine Person, die begangener Widerhandlungen oder 
möglicherweise bevorstehender schwerer Widerhandlungen verdächtigt wird, zur 
Kontrolle abführen. Sie kann der zuständigen Behörde Anzeige erstatten. 
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2 Bei Gefahr im Verzug oder im Falle von Widerstand darf die Zollverwaltung die 
abgeführte Person nach Artikel 19 VStrR20 vorläufig festnehmen. 
3 Sie führt die vorläufig festgenommene Person unverzüglich der zuständigen 
Behörde zu. 

Art. 106 Waffentragen und Waffengebrauch 
1 Das Personal des Grenzwachtkorps darf Waffen nach Artikel 4 Absatz 1 des Waffen-
gesetzes vom 20. Juni 199721 oder andere Selbstverteidigungs- und Zwangsmittel, 
deren es zur Erfüllung seines Auftrags bedarf, einsetzen: 

a. in Notwehr; 
b. im Notstand; oder 
c. als letztes Mittel zur Erfüllung seines Auftrags, soweit die zu schützenden 

Rechtsgüter dies rechtfertigen. 
2 Der Bundesrat regelt: 

a. inwieweit das übrige Personal der Zollverwaltung Waffen oder andere 
Selbstverteidigungs- und Zwangsmittel tragen und einsetzen darf; 

b. den Gebrauch der Waffe und der übrigen Selbstverteidigungs- und Zwangs-
mittel im Einzelnen. 

Art. 107 Durchsuchen von Grundstücken, Einfriedungen und Bauten 
1 Das Personal der Zollverwaltung darf zu Kontrollzwecken im Grenzraum 
Grundstücke durchsuchen. 
2 Zu Kontrollzwecken darf es auch Einfriedungen und Bauten, die an das Ufer eines 
Grenzgewässers anstossen, mit Ausnahme von Wohnungen, durchsuchen. 
3 Für das Durchsuchen von Wohnungen und anderen Räumen sowie von unmittelbar 
zu einem Haus gehörenden umfriedeten Liegenschaften oder von Bauten gelten die 
Voraussetzungen nach Artikel 48 VStrR22. 

Art. 108 Einsatz von Bildaufnahme-, Bildaufzeichnungs- und anderen  
Überwachungsgeräten 

1 Die Zollverwaltung kann automatische Bildaufnahme- und Bildaufzeichnungs-
geräte sowie andere Überwachungsgeräte einsetzen: 

a. um unerlaubte Grenzübertritte oder Gefahren für die Sicherheit im grenz-
überschreitenden Verkehr frühzeitig zu erkennen; 

  

20 SR 313.0 
21 SR 514.54 
22 SR 313.0 
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b. namentlich zur Fahndung sowie zur Überwachung von Räumen mit Wert-
sachen, von Räumen mit abgeführten oder vorläufig festgenommenen Per-
sonen und von Zollfreilagern. 

2 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Art. 109 Gewerbsmässiges Ausstellen von Zollanmeldungen 
1 Wer gewerbsmässig Zollanmeldungen ausstellt, muss über die erforderliche Eig-
nung verfügen. 
2 Die Zollverwaltung kann Personen, die nicht über die erforderliche Eignung ver-
fügen oder die gegen die Zollgesetzgebung verstossen haben, das gewerbsmässige 
Ausstellen von Zollanmeldungen und weitere Tätigkeiten im Rahmen des Zollver-
anlagungsverfahrens auf bestimmte oder unbestimmte Zeit verbieten. 

6. Titel: Datenschutz und Amtshilfe 
1. Kapitel: Datenschutz 

Art. 110 Informationssysteme der Zollverwaltung 
1 Die Zollverwaltung darf Personendaten, einschliesslich besonders schützenswerter 
Personendaten und Persönlichkeitsprofile, bearbeiten, sofern dies für den Vollzug der 
von ihr anzuwendenden Erlasse notwendig ist. 
2 Sie darf Informationssysteme führen, namentlich betreffend: 

a. das Veranlagen und das Erheben von Abgaben; 
b. das Erstellen von Risikoanalysen; 
c. das Verfolgen und das Beurteilen von Straffällen; 
d. das Behandeln von Amts- und Rechtshilfeersuchen; 
e. das Erstellen von Statistiken; 
f. das Durchführen und das Analysieren polizeilicher Tätigkeiten im Bereich 

der Personenkontrolle; 
g. das Durchführen und das Analysieren des Vollzugs der nichtzollrechtlichen 

Erlasse des Bundes; 
h. das Durchführen und das Analysieren von Tätigkeiten zur Verbrechens-

bekämpfung. 
3 Der Bundesrat erlässt Ausführungsbestimmungen über: 

a. die Organisation und den Betrieb der Informationssysteme; 
b. die Kataloge der zu erfassenden Daten; 
c. den Zugriff auf die Daten; 
d. die Berechtigung zum Bearbeiten der Daten; 
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e. die Dauer des Aufbewahrens der Daten; 
f. das Archivieren und das Vernichten der Daten. 

Art. 111 Andere Informationssysteme 
1 Die Zollverwaltung darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben Daten aus Informationssys-
temen anderer Behörden des Bundes und der Kantone bearbeiten, sofern dies in 
anderen Erlassen des Bundes beziehungsweise in kantonalen Erlassen vorgesehen ist. 
Sie verwendet die Daten ausschliesslich zweckkonform. 
2 Sie darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben Daten aus Informationssystemen der Zoll-
flugplätze, der offenen Zolllager, der Lager für Massengüter und der Zollfreilager 
beschaffen. 

Art. 112 Datenbekanntgabe an inländische Behörden 
1 Die Zollverwaltung darf den Behörden von Bund, Kantonen und Gemeinden sowie 
mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben des Bundes betrauten Organisationen oder 
Personen des öffentlichen oder des privaten Rechts (inländische Behörden) Daten 
sowie Feststellungen, die das Zollpersonal bei der Ausübung seines Dienstes gemacht 
hat, bekannt geben, sofern dies für den Vollzug der von diesen Behörden anzuwen-
denden Erlasse notwendig ist. 
2 Es dürfen namentlich folgende Daten und Datenverbindungen, einschliesslich 
besonders schützenswerter Personendaten und Persönlichkeitsprofile, bekannt 
gegeben werden: 

a. Angaben über die Identität von Personen; 
b. Angaben über Abgabepflichten; 
c. Angaben über hängige und abgeschlossene Verwaltungs-, Verwaltungsstraf- 

und Strafverfahren sowie über verwaltungs-, verwaltungsstraf- und straf-
rechtliche Sanktionen aus ihrem Zuständigkeitsbereich; 

d. Angaben über das Verbringen sowie die Ein- und Ausfuhr von Waren; 
e. Angaben über begangene oder möglicherweise bevorstehende strafbare 

Handlungen, einschliesslich Widerhandlungen gegen nichtzollrechtliche 
Erlasse des Bundes; 

f. Angaben über Grenzübertritte; 
g. Angaben über die finanzielle und wirtschaftliche Situation von Personen. 

3 Die Daten nach Absatz 2 Buchstabe g dürfen Dritten bekannt gegeben werden, falls 
diese im Auftrag der Zollverwaltung die Bonität von Schuldnerinnen und Schuldnern 
überprüfen sollen. Die Dritten haben der Zollverwaltung zuzusichern, dass sie die 
Daten ausschliesslich im Sinne ihres Auftrags verwenden. 
4 Die Zollverwaltung darf die folgenden Daten den nachfolgend genannten Behörden 
im Abrufverfahren zugänglich machen, sofern die Daten für den Vollzug der von 
diesen Behörden anzuwendenden Erlasse notwendig sind: 
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a. Daten von Zollanmeldungen: den inländischen Behörden; 
b. Daten aus Informationssystemen der Zollverwaltung: den Dienststellen der 

Zollverwaltung; 
c. Daten aus Informationssystemen des Grenzwachtkorps: den zuständigen 

Polizeibehörden. 
5 Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, namentlich Zweck und Inhalt der Daten-
bekanntgabe. 
6 Die bekannt gegebenen Daten sind ausschliesslich zweckkonform zu verwenden. 
Sie dürfen ohne Zustimmung der Zollverwaltung nicht an Dritte weitergeleitet 
werden. Artikel 6 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 23  über den 
Datenschutz bleibt vorbehalten. 

Art. 113 Datenbekanntgabe an ausländische Behörden 
Die Zollverwaltung darf Behörden anderer Staaten sowie supranationaler und inter-
nationaler Organisationen (ausländische Behörden) Daten, einschliesslich besonders 
schützenswerter Personendaten und Persönlichkeitsprofile, im Einzelfall oder im 
Abrufverfahren nur bekannt geben, sofern ein völkerrechtlicher Vertrag dies vorsieht. 

2. Kapitel: Amtshilfe 

Art. 114 Amtshilfe unter inländischen Behörden 
1 Die Zollverwaltung und andere inländische Behörden leisten einander bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben Amtshilfe und unterstützen sich gegenseitig. 
2 Die inländischen Behörden geben der Zollverwaltung Daten, einschliesslich 
besonders schützenswerter Personendaten und Persönlichkeitsprofile, bekannt, sofern 
dies für den Vollzug der von der Zollverwaltung anzuwendenden Erlasse notwendig 
ist. 

Art. 115 Amtshilfe für ausländische Behörden 
1 Die Zollverwaltung kann im Rahmen ihrer Zuständigkeit ausländischen Behörden 
auf deren Ersuchen Amtshilfe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, namentlich bei der 
Sicherstellung der ordnungsgemässen Anwendung des Zollrechts und bei der Ver-
hütung, Aufdeckung und Verfolgung von Widerhandlungen gegen das Zollrecht, 
leisten, sofern ein völkerrechtlicher Vertrag dies vorsieht. 
2 Wird die Zollverwaltung von einer ausländischen Behörde um Amtshilfe ersucht, so 
kann sie Personen, auf die sich das Ersuchen bezieht, zur Mitwirkung verpflichten, 
namentlich zur Erteilung von Auskünften und zur Herausgabe von Daten und 
Dokumenten. 

  

23 SR 235.1 
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3 Personen, die zur Mitwirkung verpflichtet sind, können das Zeugnis verweigern, 
soweit ihnen ein gesetzliches Berufsgeheimnis zusteht. 
4 Wird das Zeugnisverweigerungsrecht geltend gemacht, so erlässt die Zollverwal-
tung eine Verfügung über die Mitwirkungs- und Editionspflicht. 

7. Titel: Rechtsschutz 

Art. 11624 
1 Gegen Verfügungen der Zollstellen kann bei den Zollkreisdirektionen Beschwerde 
geführt werden. 
1bis Gegen erstinstanzliche Verfügungen der Zollkreisdirektionen kann bei der Ober-
zolldirektion Beschwerde geführt werden. 
2 Die Zollverwaltung wird im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht und dem 
Bundesgericht durch die Oberzolldirektion vertreten. 
3 Die Frist für die erste Beschwerde gegen die Veranlagung beträgt 60 Tage ab dem 
Ausstellen der Veranlagungsverfügung. 
4 Im Übrigen richtet sich das Beschwerdeverfahren nach den allgemeinen Bestim-
mungen über die Bundesrechtspflege. 

8. Titel: Strafbestimmungen 

Art. 117 Zollwiderhandlungen 
Als Zollwiderhandlungen gelten: 

a. die Zollhinterziehung; 
b. die Zollgefährdung; 
c. der Bannbruch; 
d. die Zollhehlerei; 
e. die Zollpfandunterschlagung. 

Art. 118 Zollhinterziehung 
1 Mit Busse bis zum Fünffachen des hinterzogenen Zollabgabenbetrags wird bestraft, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig: 

a. die Zollabgaben durch Nichtanmelden, Verheimlichen oder unrichtige Zoll-
anmeldung der Waren oder in irgendeiner anderen Weise ganz oder teilweise 
hinterzieht; oder 

b. sich oder einer anderen Person sonst wie einen unrechtmässigen Zollvorteil 
verschafft. 

  

24 Fassung gemäss Art. 50 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (SR 173.32). 
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2 Artikel 14 VStrR25 bleibt vorbehalten. 
3 Bei erschwerenden Umständen wird das Höchstmass der angedrohten Busse um die 
Hälfte erhöht. Zugleich kann auf eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr erkannt 
werden. 
4 Lässt sich der hinterzogene Zollabgabenbetrag nicht genau ermitteln, so wird er im 
Rahmen des Verwaltungsverfahrens geschätzt. 

Art. 119 Zollgefährdung 
1 Mit Busse bis zum Fünffachen des gefährdeten Zollabgabenbetrags wird bestraft, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig die Zollabgaben durch Nichtanmelden, Verheimlichen 
oder unrichtige Zollanmeldung der Waren oder in irgendeiner anderen Weise ganz 
oder teilweise gefährdet. 
2 Bei erschwerenden Umständen wird das Höchstmass der angedrohten Busse um die 
Hälfte erhöht. Zugleich kann auf eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr erkannt 
werden. 
3 Lässt sich der gefährdete Zollabgabenbetrag nicht genau ermitteln, so wird er im 
Rahmen des Verwaltungsverfahrens geschätzt. 

Art. 120 Bannbruch 
1 Mit Busse bis zum Fünffachen des Warenwerts wird bestraft, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig: 

a. ein Verbot oder eine Beschränkung des Verbringens ins Zollgebiet oder der 
Ein-, Aus- oder Durchfuhr von Waren durch Nichtanmelden, Verheimlichen 
oder unrichtige Zollanmeldung der Waren oder in irgendeiner anderen Weise 
verletzt oder den Vollzug des Verbots oder der Beschränkung gefährdet; oder 

b. für sich oder für eine andere Person zu Unrecht eine Bewilligung erwirkt. 
2 Strafbestimmungen in anderen Erlassen bleiben vorbehalten. 
3 Bei erschwerenden Umständen wird das Höchstmass der angedrohten Busse um die 
Hälfte erhöht. Zugleich kann auf eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr erkannt 
werden. 
4 Der Warenwert entspricht dem im Zeitpunkt der Entdeckung des Bannbruchs 
geltenden Marktpreis im Inland. Ist dieser nicht bekannt, so wird der Warenwert 
durch Sachverständige bestimmt. 
5 Bei Bannbruch sind die Zollabgaben zu bezahlen, die bei erlaubter Ein- oder 
Ausfuhr erhoben würden. Sind die Waren zurückzuweisen oder zu vernichten, so 
wird keine Abgabe erhoben. 

  

25 SR 313.0 
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Art. 121 Zollhehlerei 
Nach der Strafandrohung für die Vortat wird bestraft, wer zollpflichtige oder ver-
botene Waren, von denen er weiss oder annehmen muss, dass sie der Zollpflicht 
entzogen oder in Verletzung eines Verbots oder einer Beschränkung ins Zollgebiet 
verbracht oder eingeführt worden sind, erwirbt, sich schenken lässt, zu Pfand oder 
sonstwie in Gewahrsam nimmt, verheimlicht, absetzt, absetzen hilft oder in Verkehr 
bringt. 

Art. 122 Zollpfandunterschlagung 
1 Mit Busse bis zum Fünffachen des Warenwerts wird bestraft, wer: 

a. eine von der Zollverwaltung als Zollpfand beschlagnahmte Ware bezie-
hungsweise Sache, die in seinem Besitz belassen worden ist, vernichtet; oder 

b. ohne Zustimmung der Zollverwaltung darüber verfügt. 
2 Der Warenwert entspricht dem im Zeitpunkt der Entdeckung der Zollpfandunter-
schlagung geltenden Marktpreis im Inland. Ist dieser nicht bekannt, so wird der 
Warenwert durch Sachverständige bestimmt. 

Art. 123 Versuch 
Der Versuch einer Zollwiderhandlung ist strafbar. 

Art. 124 Erschwerende Umstände 
Als erschwerende Umstände gelten: 

a. das Anwerben einer oder mehrerer Personen für eine Zollwiderhandlung; 
b. das gewerbs- oder gewohnheitsmässige Verüben von Zollwiderhandlungen. 

Art. 125 Widerhandlungen in Geschäftsbetrieben 
Fällt eine Busse von höchstens 100 000 Franken in Betracht und würde die Ermitt-
lung der nach Artikel 6 VStrR26 strafbaren Personen Untersuchungsmassnahmen 
bedingen, die im Hinblick auf die verwirkte Strafe unverhältnismässig wären, so kann 
die Behörde von einer Verfolgung dieser Personen absehen und an ihrer Stelle den 
Geschäftsbetrieb (Art. 7 VStrR) zur Bezahlung der Busse verurteilen. 

Art. 126 Konkurrenz27 
1 Erfüllt eine Handlung gleichzeitig den Tatbestand einer Zollhinterziehung 
oder -gefährdung und eines Bannbruchs, so wird die für die schwerere Widerhand-
lung verwirkte Strafe verhängt; diese kann angemessen erhöht werden. 

  

26 SR 313.0 
27 Fassung gemäss Art. 44 des Biersteuergesetzes vom 6. Okt. 2006, in Kraft seit 1. Juli 2007 

(SR 641.411). 
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2 Erfüllt eine Handlung gleichzeitig den Tatbestand einer Zollwiderhandlung und 
anderer von der Zollverwaltung zu verfolgender Widerhandlungen, so wird die für die 
schwerste Widerhandlung verwirkte Strafe verhängt; diese kann angemessen erhöht 
werden. 

Art. 127 Ordnungswidrigkeiten 
1 Sofern nicht der Tatbestand einer Zollwiderhandlung erfüllt ist, wird mit Busse bis 
zu 5000 Franken bestraft, wer vorsätzlich oder grobfahrlässig verstösst: 

a. gegen eine Vorschrift der Zollgesetzgebung, eines völkerrechtlichen Vertrags 
oder gegen eine ihrer Ausführungsbestimmungen, soweit ein Erlass die 
Übertretung dieser Vorschriften für strafbar erklärt; oder 

b. gegen eine unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn 
gerichtete Verfügung. 

2 Widerhandlungen gegen mündliche Anordnungen des Personals der Zollverwaltung 
oder gegen Anordnungen, die durch Signale oder Tafeln getroffen werden, werden 
mit Busse bis zu 2000 Franken bestraft. Für die Anordnung ist kein Hinweis auf die 
Strafdrohung dieses Artikels erforderlich. 
3 Vorbehalten bleibt die Überweisung an ein Strafgericht nach Artikel 285 oder 286 
des Strafgesetzbuchs28. 

Art. 128 Strafverfolgung 
1 Widerhandlungen werden nach diesem Gesetz und dem VStrR 29  verfolgt und 
beurteilt. 
2 Verfolgende und urteilende Behörde ist die Zollverwaltung. 

Art. 129 Verfolgungsverjährung 
Die Verfolgungsverjährung nach Artikel 11 Absatz 2 VStrR 30  gilt für sämtliche 
Zollwiderhandlungen. 

9. Titel: Schlussbestimmungen 

Art. 130 Vollzug 
Der Bundesrat vollzieht dieses Gesetz. 

Art. 131 Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts 
1 Das Zollgesetz vom 1. Oktober 192531 wird aufgehoben. 

  

28 SR 311.0 
29 SR 313.0 
30 SR 313.0 



Zollordnung im Allgemeinen 

42 

631.0 

2 Die Änderung bisherigen Rechts wird im Anhang geregelt. 

Art. 132 Übergangsbestimmungen 

1 Zollveranlagungsverfahren, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes hängig sind, 
werden nach bisherigem Recht und innerhalb der nach diesem gewährten Frist 
abgeschlossen. 
2 Bewilligungen und Vereinbarungen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehen, 
bleiben höchstens zwei Jahre lang gültig. 
3 Zolllager nach den Artikeln 42 und 46a des Zollgesetzes vom 1. Oktober 192532 
dürfen ab Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes höchstens zwei Jahre lang nach 
bisherigem Recht weitergeführt werden. 
4 Zollbürgschaften, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehen, bleiben weiterhin 
gültig; es gilt das neue Recht. 
5 Beschwerden gegen Zollabfertigungen der Zollämter, die bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes bei den Zollkreisdirektionen hängig sind, werden von der zuständigen 
Zollkreisdirektion entschieden; Beschwerden gegen diese Entscheide unterliegen der 
Beschwerde an die Zollrekurskommission nach Artikel 116. 
6 Beschwerden gegen Beschwerdeentscheide der Zollkreisdirektionen, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der Oberzolldirektion hängig sind, werden von 
dieser entschieden. 
7 Für landwirtschaftliche Erzeugnisse und landwirtschaftliche Grundstoffe, die vor-
übergehend ausgeführt werden, gewährt die Zollverwaltung bis Ende 2011 Zoll-
ermässigung oder Zollbefreiung, sofern dadurch nicht wesentliche Interessen der 
Wirtschaft im Inland beeinträchtigt werden. 

Art. 133 Referendum und Inkrafttreten 
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Datum des Inkrafttretens: 1. Mai 200733 

  

31 [BS 6 465; AS 1956 587, 1959 1343 Art. 11 Ziff. III, 1973 644, 1974 1857 Anhang Ziff. 7, 
1980 1793 Ziff. I 1, 1992 1670 Ziff. III, 1994 1634 Ziff. I 3, 1995 1816, 1996 3371  
Anhang 2 Ziff. 2, 1997 2465 Anhang Ziff. 13, 2000 1300 Art. 92 1891 Ziff. VI 6, 2002 248 
Ziff. I 1 Art. 41, 2004 4763 Anhang Ziff. II 1, 2006 2197 Anhang Ziff. 50] 

32 [BS 6 465; AS 1973 644, 1995 1816, 1996 3371 Anhang 2 Ziff. 2] 
33 BRB vom 4. April 2007 (AS 2007 1453) 
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Anhang 
(Art. 131 Abs. 2) 

Änderung bisherigen Rechts 

Die nachstehenden Bundesgesetze werden wie folgt geändert: 

1. Bundesgesetz vom 20. Dezember 196834  
über das Verwaltungsverfahren 

 Art. 3 Bst. e 
 … 

 Art. 5035 
 … 

2. Obligationenrecht36 

 Übergangsbestimmungen zum XX. Titel 
 … 

3. Bundesgesetz vom 22. März 197437 über das Verwaltungsstrafrecht 

 Art. 65 Abs. 1 
 … 

4. Militärgesetz vom 3. Februar 199538 

Art. 110 Abs. 4 
… 

  

34 SR 172.021. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
35 Die Änd. dieses Art. ist gegenstandslos (siehe Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichts-

gesetzes vom 17. Juni 2005 - SR 173.32). 
36 SR 220. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten BG. 
37 SR 313.0. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten BG. 
38 SR 510.10. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten BG. 
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5. Kriegsmaterialgesetz vom 13. Dezember 199639 

Art. 17 Abs. 2 
… 

Art. 33 Abs. 1 Bst. c 
… 

6. Waffengesetz vom 20. Juni 199740 

Art. 22a Abs. 241 
… 

Art. 23 Sachüberschrift und Abs. 1 
… 

Art. 34 Abs. 1 Bst. f 
… 

Art. 36 Abs. 2 
… 

7. Mehrwertsteuergesetz vom 2. September 199942 

Art. 3 Abs. 1 Bst. a 
… 

Art. 19 Abs. 2 Ziff. 3 und 6 
… 

  

39 SR 514.51. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
40 SR 514.54. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
41 Mit Inkrafttreten der Änderung vom 17. Dez. 2004 des Waffengesetzes im Rahmen des  

BB vom 17. Dez. 2004 über die Genehmigung und die Umsetzung der bilateralen 
Abkommen zwischen der Schweiz und der EU über die Assoziierung an Schengen und an 
Dublin (BBl 2004 7149) lautet Art. 22a Abs. 2 wie folgt: 
2 Die Artikel 22b, 23, 25a und 25b bleiben vorbehalten. 

42 SR 641.20. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
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Art. 38 Abs. 7 Bst. c 
… 

Art. 74 
… 

Art. 75 Abs. 2 Einleitungssatz und Bst. d sowie Abs. 3 
… 

Art. 76 Abs. 1 Bst. e und g sowie Abs. 4 
… 

Art. 78 Abs. 1 und 2 
… 

Art. 80 Abs. 2 
… 

Art. 81 Abs. 1 Bst. b und Abs. 4 
… 

Art. 84 
… 

Art. 90 Abs. 3 Bst. a 
… 

Gliederungstitel vor Art. 91 
… 

Art. 91 Sachüberschrift 
Aufgehoben 

Art. 92 
Aufgehoben 
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8. Bundesgesetz vom 21. März 196943 über die Tabakbesteuerung

 Einführen eines Kurztitels und einer Abkürzung:  
… 

 Art. 4 Abs. 4 
 … 

 Art. 5 Bst. a und b 
 a. … 

b. Aufgehoben 

 Art. 6 Bst. b 
 … 

 Art. 9 Abs. 1 Bst. b 
 … 

 Art. 16 Abs. 1 letzter Satz 
 … 

 Art. 18 Abs. 3 
 … 

 Art. 19 Abs. 2 
 … 

 Art. 20 Abs. 1 zweiter Satz 
 … 

 Art. 21 Abs. 1 erster Satz 
 … 

 Art. 24 Abs. 1 Bst. a 
 … 

  

43 SR 641.31. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
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 Art. 32 
 … 

 Art. 43 Abs. 2 
 … 

 Art. 47 
 Aufgehoben 

9. Mineralölsteuergesetz vom 21. Juni 199644 

Art. 19 Abs. 1 
… 

Art. 35 Abs. 1 
… 

Art. 43 
Aufgehoben 

10. CO2-Gesetz vom 8. Oktober 199945 

Art. 8 Bst. a 
… 

11. Schwerverkehrsabgabegesetz vom 19. Dezember 199746 

Art. 14 Abs. 2 
… 

  

44 SR 641.61. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
45 SR 641.71. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten BG. 
46 SR 641.81. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten BG. 
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12. Alkoholgesetz vom 21. Juni 193247 

 Art. 49 Abs. 2 erster Satz 
 … 

13. Kernenergiegesetz vom 21. März 200348 

Art. 89 Abs. 1 Bst. c 
… 

14. Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 195849 

 Art. 25 Abs. 2 Bst. f 
 … 

 Art. 27 Abs. 2 
 … 

 Art. 99 Ziff. 5 

 … 

 Art. 100 Ziff. 4 
 … 

15. Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195750 

 Art. 46 
 Aufgehoben 

  

47 SR 680. Der hiernach aufgeführte Art. hat heute eine neue Fassung. 
48 SR 732.1. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten BG. 
49 SR 741.01. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
50 SR 742.101 



Zollgesetz 

49 

631.0 

16. Betäubungsmittelgesetz vom 3. Oktober 195151 

Art. 2 Abs. 2 Ziff. 2 
… 

17. Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200052 

Art. 18 Abs. 4 
… 

18. Jagdgesetz vom 20. Juni 198653 

Art. 21 Abs 2 zweiter Satz 
… 

19. Edelmetallkontrollgesetz vom 20. Juni 193354 

 Art. 20 Abs. 4 
 … 

 Art. 22 Abs. 3 
 … 

20. Bundesgesetz vom 25. Juni 198255 über aussenwirtschaftliche 
Massnahmen 

Art. 3 
… 

Art. 7 Abs. 5 
… 

  

51 SR 812.121. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten BG. 
52 SR 812.21. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten BG. 
53 SR 922.0. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten BG. 
54 SR 941.31. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
55 SR 946.201. Die hiernach aufgeführten Änd. sind eingefügt im genannten BG. 
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21. Güterkontrollgesetz vom 13. Dezember 199656 

Art. 14 Abs. 1 Bst. d 
… 

  

56 SR 946.202. Die hiernach aufgeführte Änd. ist eingefügt im genannten BG. 


